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Entwurf der Haushaltssatzung, die Ergänzung des Haushaltsplanes Band 1 und 2 um die Vorjahres-
zahlen und der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Stadt Wuppertal für die Haus-
haltsjahre 2026 und 2027 
 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, die Ergänzung des Haus-
haltsplanes Band 1 und 2 um die Vorjahreszahlen und der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes 
liegt samt Anlagen in der Zeit vom 28.01.2026 bis einschließlich 13. März 2026 während der Dienst-
stunden 
 

im Rathaus Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, II. Stock 
Zimmer A- 286, beim Ressort 403.1 (Stadtkämmerei) 

 
öffentlich aus. 
 
 
Gleichzeitig ist der Haushaltsplanentwurf und der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes im In-
ternet einsehbar (www.wuppertal.de, Rathaus & Bürgerservice, Finanzen). 
 
Gegen den Haushaltsplanentwurf und gegen den Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes können 
Einwohner*in und Abgabepflichtige bis zum 23. Februar 2026 Einwendungen erheben, die schriftlich 
an die Oberbürgermeisterin (Stadtkämmerei, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal) zu richten 
sind. Über diese beschließt der Rat der Stadt in öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
Wuppertal den 28.01.2026 
 
Die Oberbürgermeisterin 
gez. 
 
 
 
Miriam Scherff  
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Bekanntmachung über die Veröffentlichung des Brachflächenkatasters 

Die Stadt Wuppertal hat auf der Grundlage des § 200 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) als Bestandteil 

des Handlungsprogramms Brachflächen ein Brachflächenkataster erstellt. 

Vor Veröffentlichung des Brachflächenkatasters hat die Gemeinde entsprechend § 200 Abs. 3 BauGB 

(Baulandkataster) ihre Absicht zur Veröffentlichung einen Monat vorher bekannt zu geben.  

Mit dieser Bekanntmachung gibt die Stadt Wuppertal ihre Absicht zur Veröffentlichung des 

Brachflächenkatasters bekannt. 

In dem Handlungsprogramm Brachflächen werden ungenutzte bzw. deutlich mindergenutzte oder 

funktionslose Flächen anhand von Flächensteckbriefen (s. auch Handlungsprogramm Brachflächen, 

https://www.wuppertal.de/wirtschaft-stadtentwicklung/brachflaechen/102370100000557788.php) 

erfasst. Die nun vorliegenden Steckbriefe enthalten im Gegensatz zur früheren Ausarbeitung von 

2015/2016 Karten- und Luftbildausschnitte, die die konkrete Liegenschaft darstellen. Ferner enthalten 

die Steckbriefe, wie gewohnt, Informationen zur Lagequalität, Baurecht und Umwelt sowie 

Einschätzungen zur Verfügbarkeit und Verwertbarkeit der Fläche.  

Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der veröffentlichten Daten und Aussagen wird nicht 

übernommen. Dies gilt insbesondere für die Daten und Aussagen zur Bebaubarkeit von Flächen bzw. 

Grundstücken. Die Aufnahme in das Brachflächenkataster begründet keinen Rechtsanspruch auf 

Bebauung.  

Eigentümer haben nach § 200 Abs. 3 BauGB das Recht, der Veröffentlichung ihres Grundstücks im 

Baulandkataster zu widersprechen. Der Widerspruch ist auch nach der Veröffentlichung jederzeit 

möglich, kann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden und erfordert den 

Eigentumsnachweis. Eigentümer können sich ab sofort informieren, ob das Brachflächenkataster ihr 

Grundstück enthält. 

 

Anfragen und Widersprüche richten Sie bitte an: 

 

Stadt Wuppertal 

Ressort 101 

Abteilung Stadtentwicklung 

Elke Werner 

Johannes-Rau-Platz 1 

42275 Wuppertal 

E-Mail: stadtentwicklung@stadt.wuppertal.de 
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Bekanntmachung der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 
 
Gem. § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht: 
 
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2023 
 

1. Die Bilanz der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal zum 31. Dezem-
ber 2023 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit  

8.129.993,47 € 
festgestellt.  

   
2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss für 2023 in Höhe von  

  822.197,44 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.   

   
Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 07.04.2025 den Jahresabschluss und den Lagebericht 
2023 der Kinder- und Jugendwohngruppen, wie oben aufgeführt festgestellt.  
 
 
Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 liegen ab dem Tag der 
Veröffentlichung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in der Verwaltung der 
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Am Jagdhaus 50, an den Werktagen 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsichtnahme aus. 
 

 
Wuppertal, den 19.01.2026  

 
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal 
gez. 
Petra Müller 
Betriebsleiterin 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widerruf der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 10.12.2025 gemäß  
§ 75 Abs. 1 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 27 
Abs. 4 des Ersten Gesetzes zur Ausführung Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG 
NRW) folgenden Beschluss gefasst: 

Die Anerkennung der Kreative Konstrukte gGmbH als Träger der freien Jugendhilfe wird nach 
Wegfall der Voraussetzungen widerrufen. 
 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.0201) 
i.A. 
 
gez. 
Yakar 
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Ausschreibung der Neuwahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 

Barmen-Nord  

Die Stadt Wuppertal sucht für den Schiedsamtsbezirk Barmen-Nord (Stadtbezirk Barmen, 

Quartiere 56 Hatzfeld, 55 Sedansberg, 53 Clausen, 54 Rott, 50 Barmen-Mitte) eine 

Schiedsperson (m/w/d). 

Für dieses Ehrenamt sind Bürger*innen geeignet, die Freude daran haben, Streitigkeiten zu 

schlichten. Schiedsleute vermitteln unbürokratisch und unparteiisch zwischen den 

streitenden Parteien, um eine gütliche außergerichtliche Lösung z.B. bei Hausfriedensbruch, 

Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Verletzung des 

Briefgeheimnisses sowie nachbarrechtlichen und vermögensrechtlichen Streitigkeiten zu 

finden. Die Schiedsperson bespricht mit den Beteiligten an einem neutralen Ort in ruhiger 

Atmosphäre die Probleme. Ziel ist es, einen Vergleich zu erreichen, mit dem beide Seiten 

einverstanden sind. Dabei ist die Fähigkeit und Bereitschaft gefragt, den Beteiligten 

zuzuhören und auf ihre Probleme einzugehen.  

Spezielle Vorkenntnisse werden von den Bewerber*innen nicht gefordert. Doch sind 

Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, viel Geduld und die Fähigkeit zur Abfassung von 

Vergleichsprotokollen in deutscher Sprache unbedingt notwendig. Das erforderliche 

fachliche Wissen wird durch Aus‐ und Fortbildungsseminare und die Hilfe erfahrener 

Kolleg*innen vermittelt. Die Schiedsperson wird von der Bezirksvertretung für die Dauer von 

5 Jahren gewählt.  

 

• Sie haben Interesse daran, diese ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben? 

• Sie sind zwischen 30 und 69 Jahre alt, nicht vorbestraft und stehen nicht unter 

Betreuung? 

• Sie wohnen (nach Möglichkeit) im Schiedsamtsbezirk? 

 

Dann setzen Sie sich innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser 

Stellenausschreibung mit der Stadt Wuppertal, Bürgeramt / 003.04, Frau Christiane Schad 

(Telefon 563‐2354) oder Frau Sabine Dörfler (Telefon 563-6772), 003-

schiedsamt@stadt.wuppertal.de, 42269 Wuppertal in Verbindung. Bewerbungen von 

interessierten Personen mit Migrationshintergrund werden ausdrücklich begrüßt. 
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Stadt Wuppertal 

Die Oberbürgermeisterin 

 – Untere Fischereibehörde –  

 

Bekanntgabe der Fischerprüfung  

 

Die Untere Fischereibehörde der Stadt Wuppertal wird vom 15.06. bis 17.06.2026, jeweils um 

8:00 Uhr und 11:30 Uhr die Fischerprüfung (jeweils theoretischer und praktischer Teil) im Rathaus 

Barmen, Raum A-350, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal durchführen. 

Die Prüfungen erfolgen ausschließlich in deutscher Sprache und sind nicht öffentlich. 

Die Teilnahme an der Fischerprüfung wird von der Zahlung der Verwaltungsgebühr für die 

Fischerprüfung abhängig gemacht, § 3 Absatz 5 der Verordnung zur Fischerprüfung NRW in der 

aktuell gültigen Fassung.  

 

Anmeldeschluss ist Montag, der 18.05.2026. Achtung: Aufgrund der beschränkten 

Raumkapazitäten kann pro Prüfungstag nur eine Teilnehmerzahl von 40 Personen zugelassen 

werden. Sofern die Höchstzahl der Teilnehmer erreicht ist, kann die Anmeldung zur Prüfung u. 

U. nicht bis zum 18.05.2026 angenommen werden.   

 

Anmeldungen können ab dem 29.01.2026 im Serviceportal der Stadt Wuppertal erfolgen: 

https://serviceportal.wuppertal.de  

 

 

 

Wuppertal, den      

i.A.  

gez. Geier 

UFB Wuppertal 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene
Spa rkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebote vom Spa rkassenbuch

Nm.

3010312159, 3012080788, 3011753724, 3424362709, 4010794172, 3426025718,
3424790347,4010868786,3424687477

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärunqen vom SDarkassenbuch

.1.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal -Elberfeld.

Wuppertal, den 22.01.2026 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
Der Vorstand
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Platzhalter 

 

 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden alle Seiten, die personenbezogene Daten enthalten, 
entfernt 



Herausgeber 

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Redaktion 

Rechtsamt 

Am Clef 58 

42275 Wuppertal 

E‐Mail bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

https://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der 

Regel alle 2 Wochen. 
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